
 
 

 

(Übersetzung) 

 

 

Ministerium für auswärtige Angelegenheiten  

der Volksrepublik China 

 

(2017) bu ling zi 447 

 

An die Botschaft der Republik Österreich: 

 

 

Die Konsularabteilung im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Volksrepublik China 

entbietet der Botschaft der Republik Österreich seine Hochachtung und bestätigt den Erhalt der 

Verbalnote der Botschaft Zl. Peking-ÖB/KONS/2472/2017 vom 17. November 2017, welche wie 

folgt lautet: 

 

„Die Österreichische Botschaft …. (es folgt der weitere Text der österreichischen Eröffnungsnote in 

ihrer Übersetzung ins Deutsche) …. in Kraft tritt.“ 

 

Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Volksrepublik China bestätigt im Auftrag der 

Regierung der Volksrepublik China das Einverständnis mit dem Inhalt der oben zitierten 

Verbalnote. 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung. 

 

   L. S.  

   Peking, 5. Dezember 2017 
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